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Erwägungen

E. 2
Â Â Â Â Â  Gegen diese VerfÃ¼gung liess die Versicherte am 23. April 2008 Beschwerde
erheben und beantragen, die VerfÃ¼gung vom 11. Mai 2008 sei aufzuheben und es sei ihr
eine Rente der Invalidenversicherung zuzusprechen; unter Kosten- und
EntschÃ¤digungsfolgen (Urk. 1). Nachdem die IV-Stelle am 30. Juni 2008 die Abweisung
der Beschwerde beantragt hatte (Urk. 7), wurde der Schriftenwechsel mit VerfÃ¼gung vom
1. Juli 2008 geschlossen (Urk. 9).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Auf die Vorbringen der Parteien sowie die eingereichten Unterlagen ist,
soweit fÃ¼r den Entscheid erforderlich, in den nachfolgenden ErwÃ¤gungen einzugehen.

Das Gericht zieht in ErwÃ¤gung:

1.

1.1Â Â Â Â  Am 1. Januar 2008 sind die im Zuge der 5. IV-Revision revidierten
Bestimmungen des Bundesgesetzes Ã¼ber die Invalidenversicherung (IVG) vom 6.
Oktober 2006, der Verordnung Ã¼ber die Invalidenversicherung (IVV) vom 28. September
2007, des Bundesgesetzes Ã¼ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG) sowie das Bundesgesetz Ã¼ber die Schaffung und die Ã■nderung von Erlassen
zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen (NFA) vom 6. Oktober 2006 in Kraft getreten. In materiellrechtlicher Hinsicht
gilt jedoch der allgemeine Ã¼bergangsrechtliche Grundsatz, dass der Beurteilung jene
Rechtsnormen zu Grunde zu legen sind, die bei Erlass des angefochtenen Entscheids
respektive im Zeitpunkt gegolten haben, als sich der zu den materiellen Rechtsfolgen
fÃ¼hrende Sachverhalt verwirklicht hat (vgl. BGE 127 V 467 Erw. 1, 126 V 136 Erw. 4b,
je mit Hinweisen).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Die angefochtene VerfÃ¼gung erging am 11. MÃ¤rz 2008 (Urk. 2)
und es steht eine Dauerleistung im Streit, Ã¼ber welche noch nicht rechtskrÃ¤ftig
verfÃ¼gt wurde. Demnach ist fÃ¼r die Zeit bis 31. Dezember 2007 auf die damals
geltenden Bestimmungen und ab diesem Zeitpunkt auf die neuen Normen der 5.
IV-Revision abzustellen (vgl. BGE 130 V 445). Weil die Anmeldung noch unter der
Herrschaft des alten Rechts erfolgte, handelt es sich bei den im Folgenden zitierten
Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen - soweit nichts anderes vermerkt wird - um die
Fassungen, wie sie bis Ende 2007 in Kraft gewesen sind.

1.2Â Â Â Â Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit
dauernde ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die
InvaliditÃ¤t kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1



IVG). ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der durch BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen
oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und
Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf
dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 ATSG).

1.3Â Â Â Â  Die seit dem 1. Januar 2004 massgeblichen Rentenabstufungen geben bei
einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 40 Prozent Anspruch auf eine Viertelsrente, bei
einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 50 Prozent Anspruch auf eine halbe Rente, bei
einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 60 Prozent Anspruch auf eine Dreiviertelsrente
und bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 70 Prozent Anspruch auf eine ganze Rente
(Art. 28 Abs. 1 IVG in der seit dem 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung).

1.4Â Â Â Â  Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstÃ¤tig sind, wird fÃ¼r diesen Teil
die InvaliditÃ¤t nach Art. 16 ATSG festgelegt. Waren sie daneben auch im
Aufgabenbereich tÃ¤tig, so wird die InvaliditÃ¤t fÃ¼r diese TÃ¤tigkeit seit 1. Januar 2004
nach Art. 28 Absatz 2 bis IVG festgelegt. In diesem Falle sind der Anteil der
ErwerbstÃ¤tigkeit und der Anteil der TÃ¤tigkeit im Aufgabenbereich festzulegen und der
InvaliditÃ¤tsgrad entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen zu bemessen (Art. 27
bis Abs. 1 IVV, seit 1. Januar 2004: Art. 28 Abs. 2 ter IVG; gemischte Methode der
InvaliditÃ¤tsbemessung).

Â Â Â Â Â Â Â Â Nach der Gerichts- und Verwaltungspraxis zu Art. 27 bis IVV (seit 1.
Januar 2004: Art. 28 Abs. 2 ter IVG) wird zunÃ¤chst der Anteil der ErwerbstÃ¤tigkeit und
derjenige der TÃ¤tigkeit im Aufgabenbereich (so unter anderm im Haushalt) bestimmt,
wobei sich die Frage, in welchem Ausmass die versicherte Person ohne gesundheitliche
BeeintrÃ¤chtigung erwerbstÃ¤tig wÃ¤re, mit RÃ¼cksicht auf die gesamten UmstÃ¤nde,
so die persÃ¶nlichen, familiÃ¤ren, sozialen und erwerblichen VerhÃ¤ltnisse, beurteilt
(BGE 125 V 150 Erw. 2c mit Hinweisen; SVR 2001 IV Nr. 25 S. 75 ff.). Die InvaliditÃ¤t
bestimmt sich in der Folge dadurch, dass im Erwerbsbereich ein Einkommens- und im
Aufgabenbereich ein BetÃ¤tigungsvergleich vorgenommen wird, wobei sich die
GesamtinvaliditÃ¤t aus der Addierung der in beiden Bereichen ermittelten und gewichteten
TeilinvaliditÃ¤ten ergibt. Von dieser Gerichts- und Verwaltungspraxis abzuweichen
besteht auch mit In-Kraft-Treten des ATSG keine Veranlassung (BGE 130 V 393 ff. Erw.
3.3).

1.5Â Â Â Â  Sowohl im Rahmen einer erstmaligen PrÃ¼fung des Rentenanspruches als
auch anlÃ¤sslich einer Rentenrevision (Art. 17 Abs. 1 ATSG) stellt sich unter dem
Gesichtspunkt der Art. 4 und 5 IVG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 und 3 ATSG die Frage
nach der anwendbaren InvaliditÃ¤tsbemessungsmethode (Art. 16 ATSG und Art. 28 Abs. 3
IVG, seit 1. Januar 2004: Art. 28 Abs. 2 bis und 2 ter IVG). Ob eine versicherte Person als
ganztÃ¤gig oder zeitweilig erwerbstÃ¤tig oder als nichterwerbstÃ¤tig einzustufen ist - was
je zur Anwendung einer anderen Methode der InvaliditÃ¤tsbemessung
(Einkommensvergleich, BetÃ¤tigungsvergleich, gemischte Methode) fÃ¼hrt -, ergibt sich -
auch nach In-Kraft-Treten des ATSG (vgl. SVR 2005 IV Nr. 21 S. 83 Erw. 4.2 mit Hinweis
[I 249/04]) - aus der PrÃ¼fung, was die Person bei im Ã■brigen unverÃ¤nderten
UmstÃ¤nden tÃ¤te, wenn keine gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigung bestÃ¼nde. Das
Kriterium der Zumutbarkeit einer ErwerbstÃ¤tigkeit (Art. 8 Abs. 3 ATSG sowie Art. 28
Abs. 2bis in Verbindung mit Abs. 2ter IVG) bezieht sich nicht auf den Gesundheits-,
sondern auf den InvaliditÃ¤tsfall. Entscheidend ist nicht, welches Ausmass der
ErwerbstÃ¤tigkeit der versicherten Person im Gesundheitsfall zugemutet werden kÃ¶nnte,



sondern in welchem Pensum sie hypothetisch, d.h. ohne Gesundheitsschaden, aber bei sonst
gleichen VerhÃ¤ltnissen, erwerbstÃ¤tig wÃ¤re. Die gemischte Methode bezweckt damit
eine mÃ¶glichst wirklichkeitsgerechte Bemessung des InvaliditÃ¤tsgrades. Sie findet auch
Anwendung, wenn der versicherten Person ohne gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigung eine
vollzeitliche ErwerbstÃ¤tigkeit zumutbar wÃ¤re, sie aber trotzdem eine solche nicht
ausÃ¼ben wÃ¼rde (vgl. auch BGE 133 V 477 Erw. 6.3 S. 486). Bei im Haushalt tÃ¤tigen
Versicherten im Besonderen sind die persÃ¶nlichen, familiÃ¤ren, sozialen und
erwerblichen VerhÃ¤ltnisse ebenso wie allfÃ¤llige Erziehungs- und Betreuungsaufgaben
gegenÃ¼ber Kindern, das Alter, die beruflichen FÃ¤higkeiten und die Ausbildung sowie
die persÃ¶nlichen Neigungen und Begabungen zu berÃ¼cksichtigen. Die Statusfrage
beurteilt sich praxisgemÃ¤ss nach den VerhÃ¤ltnissen, wie sie sich bis zum Erlass der
VerwaltungsverfÃ¼gung entwickelt haben. Dabei sind die konkrete Situation und die
Vorbringen der versicherten Person nach Massgabe der allgemeinen Lebenserfahrung zu
wÃ¼rdigen. FÃ¼r die hypothetische Annahme einer im Gesundheitsfall ausgeÃ¼bten
(Teil)ErwerbstÃ¤tigkeit ist der im Sozialversicherungsrecht Ã¼bliche Beweisgrad der
Ã¼berwiegenden Wahrscheinlichkeit erforderlich (BGE 125 V 150 Erw. 2c, 117 V 194
Erw. 3b, je mit Hinweisen, Urteil des EidgenÃ¶ssischen Versicherungsgerichtes (EVG)
vom 11. April 2006, I 266/05, Erw. 4.2, vgl. auch BGE 133 V 504 Erw. 3.3).

1.6Â Â Â Â  Bei der Bemessung der InvaliditÃ¤t von im Haushalt tÃ¤tigen Versicherten
ist die Schadenminderungspflicht von erheblicher Relevanz. Nach der Rechtsprechung ist
dabei vom Grundsatz auszugehen, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der
Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernÃ¼nftiger Mensch in
der gleichen Lage ergreifen wÃ¼rde, wenn er keinerlei EntschÃ¤digung zu erwarten
hÃ¤tte. FÃ¼r die im Haushalt tÃ¤tigen Versicherten bedeutet dies, dass sie
Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im
hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine mÃ¶glichst vollstÃ¤ndige und
unabhÃ¤ngige Erledigung der Haushaltarbeiten ermÃ¶glichen. Kann die versicherte Person
wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mÃ¼hsam und mit viel
hÃ¶herem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in
Ã¼blichem Umfang die Mithilfe von FamilienangehÃ¶rigen in Anspruch nehmen. Ein
invaliditÃ¤tsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tÃ¤tigen Personen nur insoweit
angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfÃ¼llt werden kÃ¶nnen,
durch Drittpersonen gegen EntlÃ¶hnung oder durch AngehÃ¶rige verrichtet werden, denen
dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine
unverhÃ¤ltnismÃ¤ssige Belastung entsteht. Die im Rahmen der InvaliditÃ¤tsbemessung
bei einer Hausfrau zu berÃ¼cksichtigende Mithilfe von FamilienangehÃ¶rigen geht daher
weiter als die ohne GesundheitsschÃ¤digung Ã¼blicherweise zu erwartende
UnterstÃ¼tzung. Geht es um die Mitarbeit von FamilienangehÃ¶rigen, ist danach zu
fragen, wie sich eine vernÃ¼nftige Familiengemeinschaft einrichten wÃ¼rde, wenn keine
Versicherungsleistungen zu erwarten wÃ¤ren. Dabei darf nach der Rechtsprechung unter
dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die BewÃ¤ltigung der
HaushalttÃ¤tigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die Ã¼brigen
Familienmitglieder Ã¼berwÃ¤lzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder
festgestellten EinschrÃ¤nkung danach gefragt werden mÃ¼sste, ob sich ein
Familienmitglied finden lÃ¤sst, das allenfalls fÃ¼r eine ersatzweise AusfÃ¼hrung der
entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt.



1.7Â Â Â Â  FÃ¼r den Beweiswert eines Berichtes Ã¼ber die AbklÃ¤rung im Haushalt
einer versicherten Person sind - analog zur Rechtsprechung betreffend die Beweiskraft von
Arztberichten (BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis) - verschiedene Faktoren zu
berÃ¼cksichtigen: Es ist wesentlich, dass der Bericht von einer qualifizierten Person
verfasst wird, die Kenntnis von den Ã¶rtlichen und rÃ¤umlichen VerhÃ¤ltnissen sowie den
aus den medizinischen Diagnosen sich ergebenden BeeintrÃ¤chtigungen und
Behinderungen hat. Weiter sind die Angaben der versicherten Person zu berÃ¼cksichtigen,
wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der
Berichtstext schliesslich muss plausibel, begrÃ¼ndet und angemessen detailliert
bezÃ¼glich der einzelnen EinschrÃ¤nkungen sein und in Ã■bereinstimmung mit den an
Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der AbklÃ¤rungsbericht voll
beweiskrÃ¤ftig (AHI 2003 S. 218, in BGE 129 V 67 nicht verÃ¶ffentlichte Erw. 2.3.2).
Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlÃ¤ssige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der AbklÃ¤rungsperson nur ein, wenn klar
feststellbare FehleinschÃ¤tzungen oder Anhaltspunkte fÃ¼r die Unrichtigkeit der
AbklÃ¤rungsresultate (z.B. infolge von WidersprÃ¼chlichkeiten) vorliegen. Das gebietet
insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente AbklÃ¤rungsperson nÃ¤her am
konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zustÃ¤ndige Gericht (BGE 128 V 93;
Urteil des EVG vom 16. Dezember 2003, I 482/03 Erw. 2.3).

1.8Â Â Â Â  Der AbklÃ¤rungsbericht Haushalt stellt grundsÃ¤tzlich auch dann eine
beweis-taugliche Grundlage dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten
InvaliditÃ¤t geht, d.h. die Beurteilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Im
Falle eines Widerspruchs zwischen den Ergebnissen der AbklÃ¤rung vor Ort und den
fachmedizinischen Feststellungen zur FÃ¤higkeit der versicherten Person, ihre gewohnten
Aufgaben zu erfÃ¼llen, ist jedoch den Ã¤rztlichen Stellungnahmen in der Regel mehr
Gewicht einzurÃ¤umen als dem Bericht Ã¼ber die HaushaltsabklÃ¤rung. Diese
prinzipielle Gewichtung hat ihren Grund darin, dass es fÃ¼r die AbklÃ¤rungsperson
regelmÃ¤ssig nur beschrÃ¤nkt mÃ¶glich ist, das Ausmass des psychischen Leidens und
der damit verbundenen EinschrÃ¤nkungen zu erkennen (Urteil des Bundesgerichts vom 13.
Juni 2008, 8C_671/2007, Erw. 3.2.1, mit Hinweis auf Urteil I 733/03 vom 6. April 2004,
Erw. 5.1.2 und 5.1.3, je mit Hinweisen).

1.9Â Â Â Â  Das Gericht kann die Angelegenheit zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz
zurÃ¼ckweisen, besonders wenn mit dem angefochtenen Entscheid nicht auf die Sache
eingetreten oder der Sachverhalt ungenÃ¼gend festgestellt wurde (Â§ 26 Abs. 1 des
Gesetzes Ã¼ber das Sozialversicherungsgericht). GemÃ¤ss stÃ¤ndiger Rechtsprechung ist
in der Regel von der RÃ¼ckweisung - da diese das Verfahren verlÃ¤ngert und verteuert -
abzusehen, wenn die Rechtsmittelinstanz den Prozess ohne wesentliche Weiterungen
erledigen kann. In erster Linie kommt eine RÃ¼ckweisung in Frage, wenn der
VersicherungstrÃ¤ger auf ein Begehren Ã¼berhaupt nicht eingetreten ist oder es ohne
materielle PrÃ¼fung abgelehnt hat, wenn schwierige Ermessensentscheide zu treffen sind,
oder wenn der entscheidrelevante Sachverhalt ungenÃ¼gend abgeklÃ¤rt ist (vgl. SVR
1995 ALV Nr. 27 S. 69).

2.Â Â Â Â Â Â  Strittig und zu prÃ¼fen sind vorliegend die Statusfrage (Anteile
ErwerbstÃ¤tigkeit / Haushalt) und der InvaliditÃ¤tsgrad.

E. 3



3.1Â Â Â Â  Dr. med. Z.___, Allgemeine Medizin FMH, diagnostizierte am 29. November
2004 mit Auswirkung auf die ArbeitsfÃ¤higkeit eine Retinitis pigmentosa und eine
allgemeine ErschÃ¶pfung mit reduzierter LeistungsfÃ¤higkeit (Urk. 8/71/1). Seines
Erachtens sei hÃ¶chstens noch eine ArbeitsfÃ¤higkeit von etwa 25 % in
behindertenangepasster Umgebung mÃ¶glich. Seines Erachtens hange die ErmÃ¼dung und
die ErschÃ¶pfung mit den hochgradigen SeheinschrÃ¤nkungen zusammen - Arbeiten seien
fÃ¼r die BeschwerdefÃ¼hrerin sehr belastend und zeitaufwendig - andererseits mit der
psychischen Belastung durch den sich verschlechternden Visus (Urk. 8/71/2).

3.2Â Â Â Â  Dr. med. A.___, Facharzt Allgemeine Medizin FMH, Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin (APPM), hielt am 18. Mai 2005 zuhanden der IV-Stelle fest, die
BeschwerdefÃ¼hrerin leide an einer chronischen DepressivitÃ¤t, die frÃ¼her mit eigenen
Ressourcen habe kompensiert werden kÃ¶nnen, sich jetzt aber, da diese aufgebraucht seien,
verstÃ¤rkt habe und im Zusammenhang mit der Grundkrankheit und auch den damit
zusammenhÃ¤ngenden Ã■ngsten einen behindernden Status erreicht habe, die externe
Arbeit einerseits, die Hausarbeit andererseits betreffend. Was die BeschwerdefÃ¼hrerin
Â■ErschÃ¶pfungÂ■ nenne, sei in Wahrheit Ausdruck einer DepressivitÃ¤t (Urk. 8/78).

3.3Â Â Â Â  Dr. med. B.___, FachÃ¤rztin FMH fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie, bei
der die BeschwerdefÃ¼hrerin seit dem 24. Januar 2005 in Behandlung steht (Urk. 8/83/2),
erhob am 27. August 2005 zuhanden der IV-Stelle die psychiatrische Diagnose einer
mittelschweren Depression (ICD-10 F32.11). BezÃ¼glich der medizinisch begrÃ¼ndeten
ErwerbsunfÃ¤higkeit fÃ¼hrte sie aus, die BeschwerdefÃ¼hrerin sei, seit sie sie kenne,
hÃ¶chstens 40 % belastungs- und einsatzfÃ¤hig insgesamt in allen Arbeits- und
Aufgabenbereichen (Urk. 8/83/5). Die BeschwerdefÃ¼hrerin wÃ¼rde als gesunde Frau in
ihrer jetzigen Lebenssituation mit zwei erwachsenen Kindern einer mindestens 50%igen
ErwerbstÃ¤tigkeit nachgehen und daneben den Haushalt fÃ¼r zwei Personen fÃ¼hren
(Urk. 8/83/6).

3.4Â Â Â Â  Dr. Y.___ diagnostizierte in seinem psychiatrischen Gutachten vom 10. April
2007 eine AnpassungsstÃ¶rung, Angst und depressive Reaktion gemischt (ICD-10 43.21)
bei zunehmender Erblindung aufgrund einer Retinitis pigmentosa und eine
Aufmerksamkeitsdefizit-HyperaktivitÃ¤tsstÃ¶rung (ADHS) als Kind, zum Teil
persistierend mit Konzentrationsproblemen, Unruhe und Vergesslichkeit. Die Kriterien
einer depressiven Episode seien aktuell nicht erfÃ¼llt. Die bestehenden Ã¤ngstlichen und
depressiven Symptome wÃ¼rden sich am ehesten als AnpassungsstÃ¶rung werten lassen
(Urk. 8/107/13-14). Die ArbeitsunfÃ¤higkeit betrage weiterhin 60 %. Die
BeschwerdefÃ¼hrerin leiste gewisse Hausarbeit und zusÃ¤tzlich ein externes Pensum als
Katechetin, was einer RestarbeitsfÃ¤higkeit von etwa 40 % entspreche. Insgesamt scheine
ihm die Art der TÃ¤tigkeit fÃ¼r die BeschwerdefÃ¼hrerin optimal. Er glaube nicht, dass
sie in einer anderen angepasst(er)en TÃ¤tigkeit dauerhaft mehr Leistung bringen kÃ¶nnte
(Urk. 8/107/15). Eine angepasste TÃ¤tigkeit sei in einem zeitlichen Rahmen von zwei bis
drei Stunden pro Tag zumutbar (Urk. 8/107/15). BezÃ¼glich der WÃ¼rdigung der
vorhandenen Arztberichte fÃ¼hrte Dr. Y.___ aus, es lÃ¤gen keine wesentlichen
Diskrepanzen in der Beurteilung der ArbeitsfÃ¤higkeit vor (Urk. 8/107/18).

E. 4
4.1Â Â Â Â  Die IV-Stelle qualifiziert die BeschwerdefÃ¼hrerin als zu 50 % im
ausserhÃ¤uslichen Erwerb und zu 50 % im Haushalt tÃ¤tig, geht gestÃ¼tzt auf das



Gutachten von Dr. Y.___ vom 10. April 2007 davon aus, dass die BeschwerdefÃ¼hrerin in
angepasster TÃ¤tigkeit zwei bis drei Stunden tÃ¤glich (30 %) arbeiten kÃ¶nne und
berÃ¼cksichtigt gestÃ¼tzt auf den HaushaltabklÃ¤rungsbericht vom 29. MÃ¤rz 2005 eine
EinschrÃ¤nkung von 11 % im Haushaltsbereich (Urk. 2). Es ist aber der
BeschwerdefÃ¼hrerin darin zuzustimmen, dass die Beschwerdegegnerin die Beurteilung
der ArbeitsfÃ¤higkeit im Gutachten von Dr. Y.___ falsch interpretiert hat. Diesem
Gutachten vom 10. April 2007 (Urk. 8/107) ist zu entnehmen, dass Dr. Y.___ der
BeschwerdefÃ¼hrerin insgesamt, das heisst in erwerblicher und haushÃ¤lterischer
TÃ¤tigkeit zusammen, nicht mehr als ein 40%-iges Pensum zumuten will (Â■Die
ArbeitsunfÃ¤higkeit betrÃ¤gt weiterhin 60 %. Die Patientin leistet gewisse Hausarbeit und
zusÃ¤tzlich ein externes Pensum als Katechetin, was einer RestarbeitsfÃ¤higkeit von etwa
40 % entsprichtÂ■; Urk. 8/107/15; vgl. oben Erw. 3.4). Identisch schÃ¤tzt Dr. B.___ die
Zumutbarkeit der BetÃ¤tigung der BeschwerdefÃ¼hrerin ein, indem sie angibt, seit sie die
BeschwerdefÃ¼hrerin kenne (24. Januar 2005), sei diese hÃ¶chstens zu 40 % belastungs-
und einsatzfÃ¤hig, insgesamt in allen Arbeits- und Aufgabenbereichen (Urk. 8/83/5; vgl.
oben Erw. 3.3). Ferner weicht auch Dr. Z.___s EinschÃ¤tzung nicht von dieser Beurteilung
ab, erachtet er doch hÃ¶chstens noch eine ArbeitsfÃ¤higkeit von etwa 25 % in
behindertenangepasster Umgebung als mÃ¶glich (Urk. 8/71/2; vgl. oben Erw. 3.1). Die
IV-Stelle ist somit klar und ohne ersichtlichen Grund von den (fach)-Ã¤rztlichen
EinschÃ¤tzungen abgewichen, die alle im Wesentlichen Ã¼bereinstimmen und denen auch
von der IV-Stelle ihre GlaubwÃ¼rdigkeit nicht abgesprochen wird. Ganz im Gegenteil
stÃ¼tzt sie ja mit dem Regionalen Ã■rztlichen Dienst (Feststellungsblatt fÃ¼r den
Beschluss vom 26. November 2007; Urk. 8/ 114/4) darauf ab (Urk. 2). Es kann der
Beschwerdegegnerin somit in der Festlegung der EinschrÃ¤nkungen in der
ErwerbstÃ¤tigkeit und im Haushalt nicht gefolgt werden. Ebensowenig kann jedoch auf die
soeben erwÃ¤hnten, im Wesentlichen Ã¼bereinstimmenden, Ã¤rztlichen
EinschÃ¤tzungen (vgl. oben Erw. 3.1-3.4) abgestellt werden, da sie keine Abgrenzung
zwischen den EinschrÃ¤nkungen in der ErwerbstÃ¤tigkeit und im Haushalt vornehmen.
Auch kann nicht unbesehen auf den HaushaltabklÃ¤rungsbericht vom 29. MÃ¤rz 2005
abgestellt werden, da die psychische Problematik damals noch nicht als solche erkannt
worden war und somit bei der HaushaltabklÃ¤rung keine BerÃ¼cksichtigung fand (vgl.
AbklÃ¤rung der beeintrÃ¤chtigten ArbeitsfÃ¤higkeit in Beruf und Haushalt; Urk. 8/72).
Eine aussagekrÃ¤ftige Beurteilung ist vorliegend nur mÃ¶glich, wenn die
HaushaltabklÃ¤rung in Kenntnis der psychiatrischen EinschÃ¤tzung der ArbeitsfÃ¤higkeit
und klarer Trennung zwischen EinschrÃ¤nkung im ausserhÃ¤uslichen Erwerb und im
Haushalt erfolgt.

4.2Â Â Â Â  Die IV-Stelle ist somit geheissen, den Sachverhalt im Sinne des Gesagten
(Erw. 4.1) umfassend abzuklÃ¤ren und hernach neu zu verfÃ¼gen. In diesem
Zusammenhang sollte auch die Qualifikation (50 % Erwerb / 50 % Haushalt) Ã¼berprÃ¼ft
werden, da das Vorbringen der BeschwerdefÃ¼hrerin, sie wÃ¼rde keinen Hund halten,
wenn sie nicht auf einen Blindenhund angewiesen wÃ¤re, und sie wÃ¼rde diese freie Zeit
von ein bis zwei Stunden tÃ¤glich (ausgewiesener Zeitaufwand gemÃ¤ss Kontrollbericht
Ã¼ber ein FÃ¼hrhundegespann vom 27. Januar 2003; Urk. 8/54) in eine
ErwerbstÃ¤tigkeit investieren (Urk. 1), durchaus glaubwÃ¼rdig und realistisch erscheint.

5.Â Â Â Â Â Â  Die Kosten des Verfahrens sind auf Fr. 800.-- festzulegen und
ausgangsgemÃ¤ss von der Beschwerdegegnerin zu tragen (Art. 69 Abs. 1 bis IVG). Zudem



ist der BeschwerdefÃ¼hrerin eine ProzessentschÃ¤digung von Fr. 2Â■100.-- (inklusive
Barauslagen und Mehrwertsteuer) zuzusprechen (Â§ 61 lit. g ATSG in Verbindung mit Â§
34 Abs. 1 des Gesetzes Ã¼ber das Sozialversicherungsgericht).

Das Gericht verfÃ¼gt:

1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass die
angefochtene VerfÃ¼gung vom 11. MÃ¤rz 2008 aufgehoben und die Sache an die
Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle, zurÃ¼ckgewiesen wird, damit
diese, nach erfolgter AbklÃ¤rung im Sinne der ErwÃ¤gungen, neu verfÃ¼ge.

2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der
Rechtskraft zugestellt.

3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der
BeschwerdefÃ¼hrerin eine ProzessentschÃ¤digung von Fr. 2Â■100.-- (inkl. Barauslagen
und MWSt) zu bezahlen.

4.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:

- Rechtsdienst Integration Handicap

- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle

- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen

sowie an:

- Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft)

5.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung
beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90
ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend
folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach
Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2.
Januar (Art. 46 BGG).

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai
6, 6004 Luzern, zuzustellen.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines
Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen
Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


